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In diesem Grund-
satzpapier soll
untersucht werden,
wie sich verschie-
dene Aspekte des
EU-Rechts auf ein-
zelstaatliche Be-
stimmungen aus-
wirken, die sich
auf den „persön-
lichen Status“ im
weitesten Sinne
beziehen.

3Familien, PartnerInnenschaften, Kinder und die Europäische Union

1 Europäische Sozial-
agenda. ABl. 2001, Nr.
C 157, S. 4.
2 Der Begriff „persön-
licher Status“ (perso-
nal status) ist vom
Rat als Oberbegriff
auf diesem Gebiet
verwendet worden.
Siehe: „Note from
Committee on Civil
Law Matters to Core-
per on the draft
Council report on the
need to approximate
Member States’ legis-
lation in civil mat-
ters“, Ref. 13017/01,
Brüssel, 29. Oktober
2001, S. 9.
3 Artikel 9; ABl. C
364 vom 18.12.2000,
S. 1-22 (10).
4 Ibid., Artikel 7.

1. Einleitung

Ehe, PartnerInnenschaft oder Elternschaft sind bisher
als Angelegenheiten behandelt worden, die in die Ge-
setzgebungskompetenz der Mitgliedsstaaten fallen und
daher außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Euro-
päischen Union liegen. Diese Situation ändert sich je-
doch zur Zeit sehr rasch. Die Grenzen zwischen den
Kompetenzen der Mitgliedsstaaten und der Europäi-
schen Union haben sich im Lauf der Zeit allmählich ver-
wischt. Die Union setzt sich heute durch ihre Politik in
zahlreichen Bereichen, wie z. B. Beschäftigung, Bil-
dung, Gesundheitsvorsorge und Wohnen etwa für die
Förderung der sozialen Eingliederung ein.1 Zudem hat
die Schaffung des „Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts“ eine viel stärkere Beteiligung der
Union an der Koordinierung der einzelnen zivilrecht-
lichen Systeme, einschließlich des Familienrechts, er-
forderlich gemacht. In diesem Grundsatzpapier soll
untersucht werden, wie sich verschiedene Aspekte des
EU-Rechts auf einzelstaatliche Bestimmungen auswir-
ken, die sich auf den „persönlichen Status“, d. h. den
Familienstand im weitesten Sinne beziehen.2 „Persön-
licher Status“ betrifft in unseren Betrachtungen all jene
Gesetze und politischen Rahmenbedingungen, die den
einzelnen Menschen und die rechtliche Anerkennung
seiner PartnerInnenschaft mit anderen Menschen sowie
seine rechtliche Stellung als Elternteil berühren.

Innerhalb des EU-Rechts können wir eine Ausweitung
der Aktivitäten auf Bereiche beobachten, die den „per-
sönlichen Status“ direkt betreffen. Auf Verfassungsebe-
ne hat die Charta der Grundrechte das Recht, eine Ehe
einzugehen und eine Familie zu gründen,3 ebenso fest-
geschrieben wie das Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens.4 Diese Rechte finden sich auch in der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Zwar
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ist die Union dieser Konvention nicht beigetreten, aber
sie hat sich dazu verpflichtet, die darin garantierten
Rechte zu achten.5 Außerdem berücksichtigt der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) die Konvention bei der Aus-
legung von EU-Recht. Auf der Ebene der Legislative hat
der Aufbau des sogenannten Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts parallel zur Schaffung eines
gemeinsamen EU-Asylrechts eine Reihe von Initiativen
im Bereich der Migration von EU-BürgerInnen und Dritt-
staatsangehörigen erforderlich gemacht.6 Viele der In-
strumente auf diesem Gebiet beinhalten Definitionen
der „Familie“. Hinzu kommen Maßnahmen zur Redu-
zierung der Probleme, denen sich Familien gegenüber-
sehen, die in mehr als einem EU-Staat leben, insbe-
sondere bei der grenzüberschreitenden Anerkennung
und Durchsetzung von Gerichtsentscheidungen in Sa-
chen Sorge- und Besuchsrecht betreffend Kinder.7

Die zunehmende Bedeutung der Union auf diesem Ge-
biet fällt in eine Zeit der Veränderungen und Reformen
des Familienrechts auf nationaler Ebene, wobei eine
Reihe von Trends ausgemacht werden kann. Zum einen
haben die Niederlande und Belgien die Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare geöffnet. Zum anderen haben
viele europäische Staaten Gesetze eingeführt, die es
nicht verheirateten Paaren ermöglichen, in den Genuss
bestimmter Rechte und Pflichten zu gelangen. Weiters
werden in manchen Mitgliedsstaaten Paaren fragmen-
tarisch einzelne, an eine bestimmte Dauer des Zu-
sammenlebens geknüpfte Rechte gewährt, ohne dass
ihnen jedoch dadurch ein neuer Rechtsstatus verliehen
wird. Schließlich werden Gesetze betreffend Eltern-
schaft und elterliche Obsorge vermehrt reformiert, oft
mit der Absicht, die Elternrechte auch nicht verheirate-
ter Partnerinnen und Partner anzuerkennen, darunter
das Recht auf Adoption von Kindern durch unverheira-
tete Paare.

5 Artikel 6(2) EU-Ver-
trag.
6 Schlussfolgerungen
des Vorsitzes des Eu-
ropäischen Rats von
Tampere, EU-Bulletin,
10/1999.
7 Europäische Kom-
mission: Vorschlag für
eine Verordnung des
Rates über die Zu-
ständigkeit und die
Anerkennung und
Vollstreckung von
Entscheidungen in
Ehesachen und in
Verfahren betreffend
die elterliche Verant-
wortung zur Aufhe-
bung der Verordnung
(EG) Nr. 1347/
2000 und zur Ände-
rung der Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 in
Bezug auf Unterhalts-
sachen KOM(2002)
222.
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Die Herausforderung für die Europäische Union besteht
nun darin, der vielfältigen Praxis in den einzelnen Mit-
gliedsstaaten umfassend Rechnung zu tragen und
dabei sicherzustellen, dass EU-Rechtsvorschriften keine
neuen Hindernisse für die rechtliche Anerkennung von
Familien von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-
gender-Personen schaffen.

Dieses Papier ist im folgenden in zwei große Teile ge-
gliedert. Der erste behandelt Fragen des PartnerInnen-
schaftsrechts, der zweite Fragen betreffend die Rechte
von Kindern und anderen Familienmitgliedern. In bei-
den Abschnitten werden die relevanten Entwicklungen
in den einzelnen Mitgliedsstaaten untersucht und die
Anknüpfungspunkte an jene Bereiche des EU-Rechts
aufgezeigt, in denen diese neuen Entwicklungen Be-
rücksichtigung finden müssen.8

2. PartnerInnenschaftsrechte und die 
Europäische Union

Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen
Regelungen für PartnerInnenschaftsrechte in den Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union. Es ist in fünf
Abschnitte gegliedert: (a) Ehe, (b) Eingetragene Part-
nerInnenschaft, (c) andere Formen gesetzlich aner-
kannter PartnerInnenschaft, (d) Rechte, die an die fak-
tische Lebensgemeinschaft geknüpft sind und (e) frag-
mentarische Rechte. Für jede Kategorie wird zuerst die
Situation auf nationaler Ebene beschrieben und an-
schließend, wie sich diese auf Rechtsvorschriften auf
EU-Ebene auswirkt.

8 Die Erörterung der
gesetzlichen Bestim-
mungen auf nationa-
ler Ebene greift auf
Material zurück, das
präsentiert wurde in:
M. Bell: „We are Fa-
mily? Same-Sex Part-
ners and EU Migra-
tion Law“, in: Maas-
tricht Journal of Euro-
pean and Compara-
tive Law, 9. Jg.
(2002), Nr. 4, S. 335.

Die Herausforde-
rung für die Euro-
päische Union be-
steht nun darin,
der vielfältigen
Praxis in den ein-
zelnen Mitglieds-
staaten umfassend
Rechnung zu tra-
gen.
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(a) Ehe

Die Ehe ist die traditionelle Form für die rechtliche An-
erkennung einer Partnerschaft. Ihr etablierter Status
spiegelt sich in einer Vielzahl von EU-Rechtsvorschrif-
ten wider, die bestimmte Rechte nur „Ehegatten“ ge-
währen. Das klarste Beispiel hierfür ist das Recht von
EU-MigrantInnen auf Familienzusammenführung.9 Die
Bedeutung, die der Ehe beigemessen wird, lässt sich
auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention
ableiten, deren Artikel 12 besagt: „Männer und Frauen
im heiratsfähigen Alter haben das Recht, (...) eine Ehe
einzugehen und eine Familie zu gründen.“ Hier ergeben
sich Fragestellungen betreffend EU-Recht und die Aner-
kennung von gleichgeschlechtlichen Ehen bzw. Ehen,
bei denen eine/r der PartnerInnen – oder beide – eine
Transgender-Person ist.

(i) Transgender-Personen und Ehe
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ver-
trat anfänglich eine restriktive Auslegung des Rechts
auf Eheschließung. In der Sache Rees gegen Vereinig-
tes Königreich lehnte er die Beschwerde einer Trans-
gender-Person mit der Begründung ab, dass sich das
durch Artikel 12 garantierte Recht, eine Ehe einzuge-
hen, auf die traditionelle Ehe zwischen Personen ver-
schiedenen biologischen Geschlechts beziehe.10 Im Juli
2002 änderte der Menschenrechtsgerichtshof in der
Sache Goodwin gegen Vereinigtes Königreich jedoch
seine Auffassung und erklärte, er finde keine Rechtfer-
tigung dafür, Transsexuelle vom Recht auf Eheschlie-
ßung grundsätzlich auszuschließen.11 Deshalb scheint
es wahrscheinlich, dass der Europäische Gerichtshof
(EuGH) den Begriff „Ehegatte“ in EU-Rechtsvorschriften
so auslegen würde, dass darunter auch Transgender-
Personen fallen. In der Tat sind aufgrund des Urteils in
der Sache Goodwin nun eigentlich alle Mitgliedsstaa-

9 Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 des Rates
vom 15. Oktober 1968
über die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer
innerhalb der Gemein-
schaft. ABl. L 257
vom 19.10.1968, S. 2-
12.
10 Rees gg. Vereinig-
tes Königreich (1987)
9 EHRR 56, Randnr.
49.
11 Goodwin gg. Ver-
einigtes Königreich,
Beschwerde Nr.
28957/95, Urteil vom
11. Juli 2002, Randnr.
103.
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ten des Europarats in die Pflicht genommen, jedwedes
gesetzliches Hindernis bei der Eheschließung von
Transgender-Personen zu beseitigen.

(ii) Gleichgeschlechtliche Ehe
Im Jahr 2001 beendeten die Niederlande den bis dahin
gültigen Status quo, indem sie beschlossen, die Ehe
für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen.12 Belgien hat
sich vor kurzem für denselben Schritt entschieden.13

Weder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) noch der Gerichtshof der Europäischen Ge-
meinschaften (EuGH) sind bisher mit einem Fall befasst
worden, der eine gleichgeschlechtliche Ehe betroffen
hätte. Die Charta der Grundrechte der EU unterstützt –
das kann man durchaus argumentieren – einen umfas-
senden Ansatz. Artikel 9 lautet: „Das Recht, eine Ehe
einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen,
werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewähr-
leistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln.“ In
den Erläuterungen zur Charta wird zu Artikel 9 festge-
stellt: „Durch diesen Artikel wird es weder untersagt
noch vorgeschrieben, Verbindungen von Personen glei-
chen Geschlechts den Status der Ehe zu verleihen.“14

Die Hauptaussage, die der Charta entnommen werden
kann, ist, dass der Ehestatus aus dem nationalen
Recht hergeleitet wird. Dies scheint nur folgerichtig, da
die Ehe ja ein Status ist, der durch die Europäische
Union weder verliehen noch aufgehoben werden kann.
Unter diesen Umständen wäre es die sinnvollste Lö-
sung, der EuGH würde akzeptieren, dass jede/r, der/die
gemäß einzelstaatlichem Recht rechtmäßig verheiratet
ist, auch im Sinne der EU-Rechtsvorschriften als ver-
heiratet gilt. 

12 K. Waaldijk:
„Small Change: How
the Road to Same-
Sex Marriage Got
Paved in the Nether-
lands“, in R. Winte-
mute und M. Ande-
næs (Hg.): Legal Re-
cognition of Same-
Sex Partnerships – A
Study of National, Eu-
ropean and Interna-
tional Law, Hart Pu-
blishing, Oxford 2001.
13 Gesetz vom 13.
Februar 2003, mit
dem die Ehe für Per-
sonen des gleichen
Geschlechts geöffnet
wurde und bestimmte
Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetz-
buches geändert wur-
den. Siehe belgisches
Amtsblatt, Moniteur
belge, vom 28. Febru-
ar 2003, Ausgabe 3,
S. 9880. Verfügbar
unter: www.moni-
teur.be/index_fr.htm,
elektronischer Punkt
2003009163. Dieses
Gesetz tritt am 1. Juni
2003 in Kraft.
14 Präsidium: „Text
der Erläuterungen
zum vollständigen
Wortlaut der Charta
(Dok. CHARTE 4487/
00 CONVENT 50)“.
CHARTE 4473/00
CONVENT 49, Brüssel,
11. Oktober 2000, S.
12.
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(b) Eingetragene PartnerInnenschaft

Ein Status, der der Ehe sehr nahe kommt, sich aber
rechtlich davon unterscheidet, wurde in Dänemark,
Schweden, Finnland und den Niederlanden sowie in
Norwegen und Island geschaffen. Mit der „Eingetrage-
nen PartnerInnenschaft“ erhalten die PartnerInnen na-
hezu alle Rechte, die auch EhegattInnen haben. Der
Hauptunterschied zur Ehe besteht darin, dass Eltern-
rechte fehlen, wie z. B. das Recht auf Zugang zu Re-
produktionstechnologien und auf Adoption.15 Bezeich-
nenderweise werden nun in mehreren Staaten nach
und nach auch eingetragenen PartnerInnen diese ihnen
bislang vorenthaltenen Rechte gewährt, wodurch der
Unterschied zwischen Eingetragener PartnerInnenschaft
und Ehe weiter schwindet.16 Anzumerken ist, dass die
Eingetragene PartnerInnenschaft in allen Staaten nur
gleichgeschlechtlichen Paaren offensteht – mit Ausnah-
me der Niederlande, wo sie auch für verschiedenge-
schlechtliche Paare gilt. 2001 wurde in Deutschland das
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft ein-
geführt, wobei in Deutschland eingetragene PartnerIn-
nen nicht den vollen Umfang an Rechten genießen, wie
sie durch die oben genannten Bestimmungen gewährt
werden.17

In der Rechtssache D. und Königreich Schweden gegen
Rat der Europäischen Union18 hatte der Europäische
Gerichtshof erstmals Gelegenheit, den rechtlichen Sta-
tus einer Eingetragenen PartnerInnenschaft im Rahmen
des EU-Rechts zu prüfen. In diesem Fall ging es um die
Nichtgewährung einer Haushaltszulage an einen beim
Rat beschäftigten Beamten, wobei diese Zulage „ver-
heirateten Beamten“ zusteht und D. schwedischer
Staatsangehöriger ist, der in einer Eingetragenen Part-
nerschaft lebt. Gemäß schwedischem Recht könnte er
niemand anderen heiraten, ohne zuvor die Eingetrage-

15 D. Borrillo: „Plura-
lisme conjugal ou hié-
rarchie des sexuali-
tés: la reconnaissance
juridique des couples
homosexuels dans 
l’Union européenne“,
in: McGill Law Jour-
nal, Nr. 46 (2001).
16 Dänemark, Schwe-
den und die Nieder-
lande erlauben nun-
mehr die gemeinsame
Adoption durch ein-
getragene PartnerIn-
nen.
17 R. Schimmel und
S. Heun: „The Legal
Situation of Same-Sex
Partnerships in Ger-
many: An Overview“,
in R. Wintemute und
M. Andenæs (Hg.),
siehe Fußnote 12.
18 Rechtssache C-
122/99P und 125/99P
D. und Königreich
Schweden gegen Rat
der Europäischen
Union, Slg. 2001, 
I-04319.
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ne Partnerschaft zu lösen. Nichtsdestotrotz hat der Ge-
richtshof eine klare Trennlinie zwischen der Ehe und
anderen (eheähnlichen) Rechtsinstituten im nationalen
Recht gezogen. Nach der Bemerkung, „dass der Begriff
Ehe nach in allen Mitgliedstaaten geltender Definition
eine Lebensgemeinschaft zweier Personen verschiede-
nen Geschlechts bezeichnet“,19 stellt er fest: „Folglich
kann die, im Übrigen unvollständige, Gleichstellung der
eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe in
einer begrenzten Zahl von Mitgliedstaaten nicht dazu
führen, dass Personen, für die eine rechtliche Regelung
gilt, die sich von der Ehe unterscheidet, im Wege blo-
ßer Auslegung in den statutsrechtlichen Begriff des ver-
heirateten Beamten einbezogen werden.“20

Das Urteil in der Sache D. macht deutlich, dass der Ge-
richtshof derzeit nicht gewillt ist, Begriffe wie „verhei-
ratet“ oder „Ehegatte“ so zu erweitern, dass sie auch
eingetragene PartnerInnen miteinschließen. Deshalb
liegt es nun am EU-Gesetzgeber, die spezifische Aner-
kennung dieses Rechtsinstituts in den EU-Rechtsvor-
schriften zu gewährleisten. Eingetragene PartnerInnen
sehen sich gegenwärtig mit einer großen Diskrepanz
zwischen nationalem Recht, das ihnen einen eheähn-
lichen Status verleiht, und EU-Recht, das sie wie Ledi-
ge behandelt, konfrontiert. Fälle wie der von D. ver-
deutlichen die Hindernisse, die daraus für die Migra-
tion innerhalb der Europäischen Union entstehen. Weil
er von Schweden nach Belgien übersiedelte, um dort
für den Rat zu arbeiten, verlor D. jegliche Anerkennung
seiner Partnerschaft. Dies behindert unleugbar die Frei-
zügigkeit von Personen.

Interessanterweise hat die Kommission in ihrem Ent-
wurf für eine Richtlinie des Rates betreffend das Recht
auf Familienzusammenführung vorgeschlagen, einge-
tragene PartnerInnen ausdrücklich zu berücksichtigen.

19 Ibid., Randnr. 34.
20 Ibid., Randnr. 39.

Eingetragene Part-
nerInnen sehen
sich gegenwärtig
mit einer großen
Diskrepanz zwi-
schen nationalem
Recht, das ihnen
einen eheähnlichen
Status verleiht, und
EU-Recht, das sie
wie Ledige behan-
delt, konfrontiert.

policypaper_families_germ.qxd  18.06.2003  10:21 Uhr  Seite 9



10

Die Richtlinie betrifft das Recht von Drittstaatsangehö-
rigen, die sich rechtmäßig in der Europäischen Union
aufhalten, auf Familienzusammenführung mit ihren Fa-
milienmitgliedern, die ebenfalls Drittstaatsangehörige
sind.21 Obwohl es die Kommission dem Ermessen des
einzelnen Mitgliedsstaats überlassen möchte, das
Recht auf Familienzusammenführung auf andere Part-
nerInnen als EhegattInnen auszudehnen, wird mit die-
sem Vorschlag eine Unterscheidung getroffen zwischen
eingetragenen PartnerInnen (die keinen weiteren Be-
weis für ihre PartnerInnenschaft zu erbringen haben)
und nicht verheirateten PartnerInnen (denen gewisse
Beweise für das tatsächliche Bestehen ihrer PartnerIn-
nenschaft abverlangt werden).22 Dieser Vorschlag zeigt
jedenfalls, dass die Möglichkeit, „eingetragene/r Part-
ner/in“ als anerkannten „persönlichen Status“ bzw. als
Familienstand in EU-Rechtsvorschriften aufzunehmen,
grundsätzlich besteht.

(c) Andere Formen gesetzlich anerkannter 
PartnerInnenschaft

Neben den Gesetzen über die Eingetragene PartnerIn-
nenschaft sind in einigen Ländern auch andere Geset-
ze verabschiedet worden, die nicht bloß bestimmte auf
eine De-facto-Lebensgemeinschaft abgestellte Rechte
gewähren, dabei allerdings weit hinter jenen der Ehe
zurückbleiben. In Frankreich etwa überträgt das 1999
eingeführte Gesetz über den Pacte civil de solidarité
(PaCS) gleichgeschlechtlichen bzw. verschiedenge-
schlechtlichen Paaren, die sich für diese Vertragsform
entscheiden, eine Reihe von Rechten und Pflichten.
Viele dieser Rechte knüpfen an Eigentum oder Vermö-
gen an – zum Beispiel das Eintrittsrecht in den Miet-
vertrag beim Tod des Partners bzw. der Partnerin oder
die gemeinsame Haftung für Schulden gegenüber Drit-

21 Europäische Kom-
mission: Geänderter
Vorschlag für eine
Richtlinie des Rates
betreffend das Recht
auf Familienzu-
sammenführung KOM
(2002) 225. ABl. C
203 E vom 27.08.
2002, S. 136-141.
22 Ibid., Artikel 4(3).
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ten. Außerdem ergeben sich daraus gewisse arbeits-
und sozialrechtliche Ansprüche, zum Beispiel das Recht
auf Dienstfreistellung, wenn der/die Partner/in stirbt,
oder das Recht von Beschäftigten im öffentlichen
Dienst, auf einen Posten in der Nähe ihrer PartnerInnen
versetzt zu werden.23 Man ist jedoch bewusst bemüht,
diesen Status vom Stand der Ehe zu unterscheiden.
Insbesondere ändert sich der Familienstand der Part-
nerInnen nicht – sie bleiben ledig.24 Eine sehr schwa-
che Form eines PartnerInnenschaftsgesetzes existiert in
Belgien.25 Die „gesetzliche Lebensgemeinschaft“ (co-
habitation légale) sieht zwar die symbolische Anerken-
nung durch die Eintragung der PartnerInnenschaft
zweier Personen des gleichen oder verschiedenen Ge-
schlechts vor, aber die damit verbundenen Rechte
(hauptsächlich eigentums- und vermögensrechtlicher
Natur) sind eher mit jenen Rechten vergleichbar, die in
mehreren europäischen Staaten LebensgefährtInnen
zuerkannt werden (siehe weiter unten).

Das Gemeinsame all dieser Gesetze ist, dass sie einen
neuen „persönlichen Status“, üblicherweise auf dem
Weg einer Eintragung, schaffen. Im Lichte der Ent-
scheidung im Fall D. ist davon auszugehen, dass der
EuGH diese neuen Rechtsinstitute nicht als Ehe im
Sinne des EU-Rechts ansieht. Deshalb bestehen für all
diese PartnerInnen ähnliche Schwierigkeiten wie für
eingetragene PartnerInnen, wenn sie EU-Rechte in An-
spruch nehmen möchten, die auf die Ehe abstellen.
Dieselben Hindernisse bei der Freizügigkeit lassen sich
hier feststellen: Bereits erworbene Rechte aus einer
PartnerInnenschaft können durch einen Umzug inner-
halb der Union verlorengehen. Dieses Problem ist nicht
auf Fälle beschränkt, in denen gesetzlich anerkannte
oder eingetragene PartnerInnen in Länder wie Irland
oder Griechenland übersiedeln, wo für nicht verheira-
tete Paare keine gesetzliche Anerkennung besteht. Die

23 D. Borillo: „Le
Pacte civil de solidari-
té: une reconnaissan-
ce timide des unions
de même sexe“, in
Aktuelle juristische
Praxis, Nr. 299 (2001),
S. 304.
24 D. Borillo: „The
‚Pacte Civil de Solida-
rité‘ in France: Mid-
way Between Mar-
riage and Cohabita-
tion“, in R. Wintemu-
te und M. Andenæs
(Hg.), s. Fußnote 12.
25 O. de Schutter
und A. Weyembergh:
„‚Statutory Cohabi-
tion‘ Under Belgian
Law: A Step Towards
Same-Sex Marriage?“,
in R. Wintemute und
M. Andenæs (Hg.), s.
Fußnote 12.
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Vielfalt der nationalen Gesetzgebungen kann dazu füh-
ren, dass selbst bei einem Umzug in ein Land mit
einem PartnerInnenschaftsgesetz der im Herkunftsland
erworbene Status nicht mitgenommen werden kann.
Zum Beispiel wird weder eine in Schweden eingetrage-
ne PartnerInnenschaft in Frankreich anerkannt, noch
ein französischer PaCS in Schweden. Eine wesentliche
Ausnahme von diesem Dilemma stellt die Vereinbarung
zwischen Dänemark, Schweden, Norwegen und Island
dar, in jedem dieser Länder eingetragene PartnerIn-
nenschaften gegenseitig anzuerkennen.26

Natürlich steht es einem schwedischen Paar, das nach
Frankreich übersiedelt, letztlich frei, einen PaCS einzu-
gehen. Das PaCS-Gesetz sieht jedoch Anwartsfristen
bezüglich bestimmter Rechte vor. Zum Beispiel sind
Paare erst nach zwei Jahren von der Schenkungssteuer
befreit, und eine gemeinsame Versteuerung des Ein-
kommens ist erst drei Jahre nach Schließung des PaCS
möglich.27 Außerdem muss in manchen Fällen mindes-
tens ein/e Partner/in den ordentlichen Wohnsitz im
Land haben, bevor das Paar eine PartnerInnenschaft
eingehen kann. Ein französisches Paar mit PaCS, das
nach Schweden zieht, wird nicht nur feststellen, dass
sein PaCS bedeutungslos geworden ist, sondern auch,
dass eine/r der PartnerInnen zwei Jahre lang in Schwe-
den wohnhaft sein muss, bevor es dort eine Eingetra-
gene PartnerInnenschaft eingehen kann (diese Frist gilt
nicht für dänische, isländische, norwegische oder nie-
derländische Staatsangehörige).28

26 S. Jensen: „La re-
connaissance des pré-
férences sexuelles: le
modèle scandinave“,
in D. Borrillo (Hg.):
Homosexualités et
droit, PUF, Paris 1998,
S. 265.
27 Borrillo, s. Fußno-
te 24, S. 485.
28 H. Ytterberg:
„‚From Society’s Point
of View, Cohabitation
Between Two Persons
of the Same Sex is a
Perfectly Acceptable
Form of Family Life‘:
A Swedish Story of
Love and Legisla-
tion“, in R. Winte-
mute und M. Ande-
næs (Hg.), s. Fußnote
12.
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(d) Rechte, die an die faktische Lebensgemein-
schaft geknüpft sind

Gesetze, die an eine De-facto-Lebensgemeinschaft an-
knüpfen, unterscheiden sich von den bisher beschrie-
benen Gesetzen dadurch, dass den LebensgefährtInnen
Rechte und Pflichten gewöhnlich nach einer bestimm-
ten Zeit des Zusammenlebens gewährt werden, ohne
dass dafür ein spezifischer Akt der Eintragung nötig ist.
Zum Beispiel wurden 1988 durch das schwedische Ge-
setz über die homosexuelle Lebensgemeinschaft die
meisten Bestimmungen, die die Lebensgemeinschaft
von verschiedengeschlechtlichen LebensgefährtInnen
regeln, auf gleichgeschlechtliche Paare ausgeweitet. In
den Geltungsbereich des Gesetzes fällt die durch eine
„gewisse Dauerhaftigkeit gekennzeichnete“ Lebensge-
meinschaft. Es regelt in erster Linie die Rechtsverhält-
nisse in Hinblick auf die gemeinsame Wohnung und
den gemeinsamen Hausrat.29 Jüngeren Datums ist das
2001 in Portugal eingeführte Gesetz über die De-facto-
Lebensgemeinschaft, mit dem die bereits für verschie-
dengeschlechtliche, mehr als zwei Jahre zusammenle-
bende Paare geltenden Rechte auf gleichgeschlechtli-
che Paare ausgedehnt wurden.30 Ähnlich ging man in
Frankreich vor, wo zugleich mit der Einführung des
PaCS auch die mit der Lebensgemeinschaft (concubi-
nage) verbundenen Rechte auf gleichgeschlechtliche
LebensgefährtInnen ausgedehnt wurden.31 Derartige
die Lebensgemeinschaft regelnde Gesetze finden sich
auch in einigen Regionen Spaniens.32

Einmal mehr wird offenkundig, dass diesen PartnerIn-
nenschaften derzeit keine rechtliche Anerkennung im
Sinne des EU-Rechts zuteil wird. Bedingt durch die Art
dieser Regelungen lassen sich die gewährten Rechte
nicht einfach in eine andere Rechtsordnung übertra-
gen. Dort, wo keine Eintragungsmöglichkeit besteht,

29 H. Ytterberg:
„Sweden – Additional
Regulations Besides
the Registered Part-
nership“, in Aktuelle
juristische Praxis, Nr.
287 (2001).
30 M. Freitas: „The
New Portuguese Law
on Same-Sex Unions“,
in Euro-Letter, Nr. 88
(2001), abrufbar
unter: www.steff.suite
.dk/eurolet.htm.
31 Borrillo, s. Fußno-
te 15, S. 900.
32 Die Gesetze in
Aragonien und Navar-
ra stellen eine Art
Mischform zwischen
dieser Kategorie und
der zuvor beschriebe-
nen dar: Obwohl es
möglich ist, eine Part-
nerInnenschaft einzu-
tragen, werden die
damit verbundenen
Rechte auf jeden Fall
erst nach einer be-
stimmten Zeit des Zu-
sammenlebens wirk-
sam (nach zwei Jah-
ren in Aragonien und
nach einem Jahr in
Navarra). Valencia ge-
währt Lebensgefähr-
tInnen gewisse be-
grenzte Rechte nach
einem Jahr des Zu-
sammenlebens, wie z.
B. aus der Anstellung
im öffentlichen Dienst
resultierende Ansprü-
che. In diesem Fall
muss neben dem Zu-
sammenleben jedoch
auch eine Eintragung
erfolgen.
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wird man daher eher den Anspruch auf ein loses Bün-
del von Rechten als einen spezifischen Status erwer-
ben können. Klar ist auch, dass die Voraussetzung,
über einen längeren Zeitraum zusammengelebt zu
haben, für Paare aus anderen Mitgliedsstaaten die
Möglichkeit einschränkt, Zugang zu diesen Rechten zu
erhalten, zumindest in der ersten Zeit ihres Aufenthalts.
Speziell um feststellen zu können, ob ein früheres Zu-
sammenleben außerhalb des Landes genügen würde,
um die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen,
wären detailliertere Erhebungen notwendig.

(e) Fragmentarische Rechte

Die übrigen Mitgliedsstaaten der Union – Irland, Verei-
nigtes Königreich, Österreich, Luxemburg, Griechenland
und Italien sowie die meisten Regionen Spaniens – ken-
nen entweder gar keine rechtliche Anerkennung unver-
heirateter Paare oder gewähren diesen nur sehr will-
kürlich und bruchstückhaft Rechte in bestimmten Berei-
chen.33 In Irland existiert beispielsweise kein PartnerIn-
nenschaftsgesetz, aber die Vorschriften für die Nam-
haftmachung einer Person, die im Fall der eigenen Ge-
schäftsunfähigkeit die Entscheidungen über persönliche
Belange treffen soll, sind so weit gefasst, dass auch der
Lebensgefährte bzw. die Lebensgefährtin, ungeachtet
des Geschlechts, dazu ermächtigt werden kann.34

Der EuGH musste bisher zweimal über die EU-rechtliche
Situation nicht verheirateter Paare ohne Anerkennung
durch innerstaatliches Recht entscheiden. In der
Rechtssache Reed35 ging es um ein nicht verheiratetes
verschiedengeschlechtliches Paar britischer Staats-
angehörigkeit, wobei Reed um eine Aufenthaltsgeneh-
migung angesucht hatte, um mit ihrem Partner in den
Niederlanden zusammenleben zu können. Die Verord-

33 Entwürfe zur Ein-
führung von Partne-
rInnenschaftsrechten
für nicht verheiratete
Paare werden in Lu-
xemburg, England
und Wales diskutiert.
34 J. Mee und K. Ro-
nayne: „Partnership
Rights of Same-Sex
Couples“, Equality Au-
thority, Dublin 2000,
S. 43. Vgl. auch
schottisches Gesetz:
Adults with Incapacity
(Scotland) Act 2000.
35 Rechtssache
59/85, Slg. 1986,
1283.

Der EuGH musste
bisher zweimal
über die EU-rechtli-
che Situation nicht
verheirateter Paare
ohne Anerkennung
durch innerstaatli-
ches Recht ent-
scheiden.
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nung Nr. 1612/68 über die Freizügigkeit der Arbeitneh-
merInnen gewährt nur „Ehegatten“36 ein Recht auf Fa-
miliennachzug. Der Gerichtshof war nicht bereit, den
Begriff „Ehegatte“ so auszulegen, dass er auch nicht
verheiratete PartnerInnen miteinschließt. In der Rechts-
sache Grant37 argumentierte die britische Angestellte
einer Eisenbahngesellschaft, die Nichtgewährung von
Fahrtvergünstigungen an ihre Partnerin stelle eine Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts dar und versto-
ße gegen ihre Grundrechte, da EhegattInnen und un-
verheiratete verschiedengeschlechtliche PartnerInnen
von Angestellten sehr wohl in den Genuss von Frei-
fahrten kamen. Der Gerichtshof lehnte auch diese Be-
schwerde mit folgender Begründung ab:

Demnach sind beim gegenwärtigen Stand des
Rechts innnerhalb der Gemeinschaft die festen Be-
ziehungen zwischen zwei Personen des gleichen Ge-
schlechts den Beziehungen zwischen Verheirateten
oder den festen nichtehelichen Beziehungen zwi-
schen Personen verschiedenen Geschlechts nicht
gleichgestellt. 38

3. PartnerInnenschaft und die Europäische Union:
Wege zum Fortschritt?

Der obige Überblick über die Rechtslage in den Mit-
gliedsstaaten zeigt eine sehr lebhafte Dynamik im ein-
zelstaatlichen Recht. Quer durch die Union haben viele
Staaten neue gesetzliche Regelungen entwickelt, um
der gesellschaftlichen Realität gerechter zu werden, der-
zufolge viele Menschen nicht mehr die Ehe als Grund-
lage für eine dauerhafte Beziehung wählen. Überdies
wurde in vielen Staaten klar erkannt, dass Lesben,

36 Artikel 10(1)(a) der
Verordnung (EWG) Nr.
1612/68 des Rates
vom 15. Oktober 1968
über die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer
innerhalb der Gemein-
schaft. ABl. L 257
vom 19.10.1968, S. 2-
12.
37 Rechtssache C-
249/96, Slg. 1998, 1-
621.
38 Ibid., Randnr. 35.
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Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen in dau-
erhaften Beziehungen leben und dass die Gesetzge-
bung diesen Beziehungen Rechnung tragen muss.

Im Gegensatz zu den Mitgliedsstaaten mit ihren inno-
vativen Fortentwicklungen des Rechts hat die EU nur
langsam reagiert. Es gibt nur sehr wenige Beispiele für
die Anerkennung von anderen PartnerInnen als Ehe-
gattInnen in EU-Rechtsvorschriften. Den ersten Schritt
in Richtung eines weiter gefassten PartnerInnen-Be-
griffs stellt die Richtlinie des Rates über Mindestnor-
men für die Gewährung vorübergehenden Schutzes39

vom Juli 2001 dar. Die Richtlinie betrifft den Schutz von
Personen im Falle eines Massenzustroms, der die
Durchführung des normalen Asylverfahrens zumindest
kurzfristig erschwert (zum Beispiel während der Kriege
in Bosnien oder im Kosovo). Artikel 15(1) erlaubt unter
gewissen Umständen die Zusammenführung einer Fa-
milie in einem einzigen Mitgliedsstaat. Als Familienmit-
glieder gelten:

der Ehegatte des Bürgen oder der nicht verheirate-
te Partner des Bürgen, der mit diesem eine dauer-
hafte Beziehung führt, sofern gemäß den Rechts-
vorschriften oder den Gepflogenheiten des betref-
fenden Mitgliedstaats nicht verheiratete Paare ähn-
lich behandelt werden wie verheiratete Paare nach
dessen Ausländerrecht; (...).

Diese Formulierung findet sich auch in der Richtlinie
2003/9/EG des Rates, die Mindeststandards für die Auf-
nahme von Asylsuchenden festlegt,40 und wurde
außerdem für eine Reihe von Rechtsvorschriften in den
Bereichen Asyl, Einwanderung und Freizügigkeit vorge-
schlagen.41 Obwohl dies von einem kleinen Fortschritt
zeugt, ist dessen Wirkung recht begrenzt. Im wesent-
lichen würden nicht verheiratete PartnerInnen nur in

39 Richtlinie
2001/55/EG. ABl. L
212 vom 07.08.2001,
S. 12. Sie gilt nicht
für Dänemark und Ir-
land.
40 Artikel 2(d)(i) der
Richtlinie 2003/9/EG
des Rates vom 27. Ja-
nuar 2003. ABl. L 31
vom 06.02.2003, S.
18-25. Diese Richtlinie
gilt nicht für Irland
und Dänemark.
41 Siehe dazu das
Grundsatzpapier der
ILGA-Europe: „Pro-
moting equality for
lesbian, gay, bisexual
and transgender per-
sons: EU Justice and
Home Affairs poli-
cies“. Veröffentlichung
der ILGA-Europe Nr.
6/2001, November
2001, abrufbar unter:
www.ilga-europe.org.

Im Gegensatz zu
den Mitgliedsstaa-
ten mit ihren inno-
vativen Fortent-
wicklungen des
Rechts hat die EU
nur langsam rea-
giert.
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jenen Staaten migrationsbezogene Rechte genießen, in
denen nationales Recht bereits einen hohen Grad der
Anerkennung und des Schutzes von nicht verheirateten
Paaren vorsieht. Jene Staaten, in denen nicht verheira-
tete PartnerInnen keine oder nur wenige Rechte genie-
ßen, verpflichtet das EU-Recht nicht, diesen Paaren das
Recht auf Freizügigkeit oder Einwanderung zu gewäh-
ren. Wie oben beschrieben, sieht etwa die Hälfte der
derzeitigen Mitgliedsstaaten keine Anerkennung nicht
verheirateter Paare vor oder gesteht ihnen nur ansatz-
weise Rechte zu. Darüber hinaus gibt es in den Bei-
trittsländern nur wenige Beispiele für PartnerInnen-
rechte nicht verheirateter Paare.42

Wie können daher auf diesem Gebiet Fortschritte er-
zielt werden? Als Ausgangspunkt ist anzuerkennen,
dass der Status quo nicht haltbar ist. Das bestehende
EU-Recht ist so angelegt, dass Paare unter Bezugnah-
me auf die Ehe definiert werden. Die Verbreitung an-
derer Rechtsinstitute auf nationaler Ebene hat jedoch
die Relevanz dieses Ansatzes untergraben. Es steht
zweifelsfrei fest, dass derzeit Personen, die in einer
Eingetragenen PartnerInnenschaft, einer anderen Form
gesetzlich anerkannter PartnerInnenschaft oder einfach
nur in einer dauerhaften Beziehung leben, vom EU-
Recht keine Berücksichtigung erfahren. Das ist aus
einer Reihe von Gründen inakzeptabel.

(a) Das Recht auf Achtung des Familienlebens

Dieses Recht wird sowohl von der EMRK als auch von
der EU-Charta anerkannt. Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte hat in den letzten Jahren zuneh-
mende Bereitschaft gezeigt, anzuerkennen, dass nicht
verheiratete Paare ebenfalls Anspruch auf Achtung
ihres Familienlebens haben und dieses Recht nicht auf

42 Eine Ausnahme
stellt Ungarn dar, wo
gleichgeschlechtliche
Paare nach einer ge-
wissen Zeit des Zu-
sammenlebens eine
begrenzte Zahl von
Rechten in Anspruch
nehmen können. Vgl.
L. Farkas: „Nice on
Paper: The Aborted
Liberalisation of Gay
Rights in Hungary“, in
R. Wintemute und M.
Andenæs (Hg), s.
Fußnote 12.

Der Europäische
Gerichtshof für
Menschenrechte
hat in den letzten
Jahren zunehmende
Bereitschaft ge-
zeigt, anzuerken-
nen, dass nicht
verheiratete Paare
ebenfalls Anspruch
auf Achtung ihres
Familienlebens
haben.
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PartnerInnenschaften beschränkt werden darf, die sich
auf der Ehe begründen.43

(b) Das Recht auf Nichtdiskriminierung

Von den Niederlanden und Belgien abgesehen, werden
gleichgeschlechtliche Paare in allen europäischen Staa-
ten von der Ehe ausgeschlossen. Wie zudem die
Rechtssache Goodwin bestätigt hat, sehen sich Trans-
gender-Personen, die heiraten möchten, noch in vielen
europäischen Staaten mit gesetzlichen Hindernissen
konfrontiert.44 Da bereits beim Zugang zur Ehe eine
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung
und Geschlechtsidentität vorliegt, führt es unweigerlich
zu weiterer Diskriminierung, wird die Gewährung von
Rechten von der Ehe abhängig gemacht.

(c) Das Recht auf Freizügigkeit

Zweifellos stellt die fehlende Anerkennung nichtehe-
licher PartnerInnenschaften durch EU-Recht ein Hinder-
nis für die Freizügigkeit von Personen dar. Wenn die
Beziehung zweier EU-BürgerInnen in ihrem Herkunfts-
land gesetzlich anerkannt wird, sie jedoch bei einem
Umzug in einen anderen Mitgliedsstaat diese Anerken-
nung verlieren, so wirkt sich dies abschreckend auf die
Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit aus. Hat ein/e
EU-Bürger/in eine/n Drittstaatsangehörige/n zum Part-
ner bzw. zur Partnerin, so kann es schwierig bzw. gar
unmöglich für diese/n Partner/in sein, in einem ande-
ren Mitgliedsstaat ein Aufenthaltsrecht zu erhalten.
Auch in diesem Fall wird das Paar höchstwahrschein-
lich davon abgehalten, sein Freizügigkeitsrecht auszu-
üben. Im folgenden Abschnitt wird weiters dargelegt,
wie die Unterschiede in den einzelstaatlichen Gesetzen,

43 X, Y und Z gg.
Vereinigtes Königreich
(1997) 24 EHRR 143,
Randnr. 36; Zulässig-
keitsentscheidung in
der Beschwerde Nr.
37784/97, Saucedo
Gómez gg. Spanien,
vom 26. Januar 1999.
44 Goodwin gg. Ver-
einigtes Königreich,
vgl. Fußnote 11, hier
Randnr. 57. 

Die fehlende Aner-
kennung nichtehe-
licher PartnerInnen-
schaften durch EU-
Recht stellt ein
Hindernis für die
Freizügigkeit von
Personen dar.
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welche die elterliche Obsorge nicht verheirateter Paare
regeln, weitere Barrieren bei der Freizügigkeit aufbau-
en. Obwohl zum Beispiel die Eingetragene PartnerIn-
nenschaft sowohl in Schweden als auch in Finnland
möglich ist, erlaubt nur Schweden die Adoption von
Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare. Das kann zu
Problemen bei der Anerkennung solcher Adoptionen im
Falle eines Umzugs führen – sogar dann, wenn eine Fa-
milie von einem Mitgliedsstaat mit Eingetragener Part-
nerInnenschaft in einen anderen Mitgliedsstaat mit Ein-
getragener PartnerInnenschaft übersiedelt.

Obwohl triftige Gründe für Reformen auf diesem Gebiet
sprechen, zeigen die ersten Erfahrungen in den Ver-
handlungen über Rechtsakte in den Bereichen Asyl,
Einwanderung und Freizügigkeit, dass unter den Mit-
gliedsstaaten kein Konsens darüber besteht, wie diese
Angelegenheit vorangetrieben werden soll. Dieser man-
gelnde Konsens stellt ein großes Hindernis für Geset-
zesänderungen dar, insbesondere wenn die Beschlüsse
darüber Einstimmigkeit im Rat erfordern. ILGA-Europe
setzt sich weiterhin für den rechtlichen Schutz und die
gesetzliche Anerkennung aller Familienformen ein, sei
es auf Grundlage der Ehe, der Eingetragenen Partne-
rInnenschaft, einer dauerhaften Beziehung oder sei es
ein alleinerziehender Elternteil mit Kind. Als erste
Schritte in diese Richtung sollte die Union zumindest
zwei kurzfristige Strategien verfolgen.

(d) Gegenseitige Anerkennung

Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung gewähr-
leistet, dass die spezifischen Regelungen im nationalen
Recht in der Machtbefugnis des einzelnen Mitglieds-
staats verbleiben. Was jedoch die Behandlung von Per-
sonen aus anderen Mitgliedsstaaten betrifft, so sollte

ILGA-Europe setzt
sich weiterhin für
den rechtlichen
Schutz und die ge-
setzliche Anerken-
nung aller Fami-
lienformen ein.
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jedes Aufnahmeland dazu verpflichtet sein, jede gemäß
den Gesetzen des Herkunftslandes rechtlich anerkann-
te PartnerInnenschaft ebenfalls anzuerkennen. Somit
stünde es allen EU-Staaten weiterhin frei, im eigenen
Land gleichgeschlechtliche Paare von der Ehe auszu-
schließen, aber alle Mitgliedsstaaten müssten Paaren
(gleich- und verschiedengeschlechtlichen), die in einem
anderen Mitgliedsstaat nach Recht und Gesetz verhei-
ratet sind, ein Aufenthaltsrecht einräumen. Darüber
hinaus stünde es allen Staaten frei, Gesetze zur Ge-
währung von Rechten an nicht verheiratete Paare zu
verabschieden oder nicht, aber jeder Mitgliedsstaat
müsste jedem in einem anderen Mitgliedsstaat recht-
lich anerkannten Paar ein Aufenthaltsrecht gewähren.

Das Europäische Parlament hat erst vor kurzem das
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung bestätigt, näm-
lich in der ersten Lesung des Vorschlags der Kommis-
sion für eine „Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über das Recht der Unionsbürger und
ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten“.45

Ebenso hat die Europäische Kommission in Hinblick
auf ihre eigenen MitarbeiterInnen vorgeschlagen, der
Vielfalt der einzelstaatlichen Rechtsordnungen dadurch
zu begegnen, dass sie jedes Paar anerkennen will, das
ein „von einem Mitgliedstaat anerkanntes Rechtsdoku-
ment vorlegt, das die nichteheliche Lebensgemein-
schaft bescheinigt“.46

(e) Koordination der unterschiedlichen Formen
des Rechtsstatus

Der oben skizzierte Ansatz der gegenseitigen Anerken-
nung hilft, sicherzustellen, dass die PartnerInnen von
EU-BürgerInnen diesen in andere Mitgliedsstaaten fol-

45 Entschließung vom
11. Februar 2003 über
KOM(2001) 257; Än-
derungsanträge 14-16.
46 Europäische Kom-
mission: Vorschlag für
eine Verordnung des
Rates zur Änderung
des Statuts der Be-
amten der Europäi-
schen Gemeinschaften
und der Beschäfti-
gungsbedingungen
für die sonstigen Be-
diensteten dieser Ge-
meinschaften. ABl. C
291 E vom 26. No-
vember 2002, S. 33.

Das Europäische
Parlament hat erst
vor kurzem das
Prinzip der gegen-
seitigen Anerken-
nung bestätigt.

policypaper_families_germ.qxd  18.06.2003  10:21 Uhr  Seite 20



21Familien, PartnerInnenschaften, Kinder und die Europäische Union

gen können. Aber welchen Status haben sie, nachdem
sie ihren Aufenthalt begründet haben? Zum Beispiel
bestand in der Rechtssache D. das Problem nicht darin,
dass seinem Partner das Aufenthaltsrecht in Belgien
verwehrt worden wäre, sondern darin, dass sein Ar-
beitgeber sich weigerte, ihre in Schweden eingetrage-
ne Partnerschaft anzuerkennen. 

Dieser Aspekt stellt eine noch größere Herausforderung
dar, und eine einfache Lösung ist nicht zur Hand.
Nichtsdestoweniger sollte die EU Regelungen erarbei-
ten, die sicherstellen, dass für die Fälle, wo Paare zwi-
schen Staaten mit unterschiedlichen Regelungen zur
Anerkennung von PartnerInnenschaften übersiedeln,
diese Regelungen so kompatibel wie möglich werden.
Dabei geht es jedoch nicht um die Harmonisierung der
einzelstaatlichen PartnerInnenschaftsgesetze, sondern
vielmehr sollten Verfahren ermöglicht werden, die es
zum Beispiel erlauben, einen französischen PaCS in
eine deutsche Eingetragene Lebenspartnerschaft umzu-
wandeln. Ebenso sollten Mechanismen geschaffen wer-
den, die ein rechtliches „Upgrading“ eines PaCS in eine
Eingetragene PartnerInnenschaft ermöglichen, etwa
wenn ein Paar von Frankreich nach Finnland übersie-
delt. Es handelt sich dabei um ein offensichtlich kom-
plexes Vorhaben, bei dem auf die detaillierte Koordi-
nation der Unterschiede zwischen den einzelnen
Rechtsinstituten zu achten und sicherzustellen ist, dass
sich die PartnerInnen über jede Veränderung im Gleich-
gewicht von Rechten und Pflichten im klaren sind. Auf
jeden Fall handelt es sich um ein Problem, das nicht
auf nationaler Ebene gelöst werden kann, sondern bei
dem die einzige praktische Antwort darin liegt, auf EU-
Ebene tätig zu werden.

Auf jeden Fall han-
delt es sich um ein
Problem, das nicht
auf nationaler
Ebene gelöst wer-
den kann.
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4. Kinder und andere Familienmitglieder

Wie beim Familienrecht und bei der Familienpolitk wird
auch oft bei den Rechten von Kindern angenommen,
dass sie nicht in die Zuständigkeit der Europäischen
Union fallen. Es gibt jedoch mehrere Bereiche, in denen
sich die Tätigkeit der Union direkt auf Kinder aus-
wirkt.47 Zum Beispiel ist die EU tätig geworden, um die
Beschäftigung von Kindern zu regeln, Kinder vor se-
xueller Ausbeutung zu schützen und um sich mit der
Situation von Einwanderer- und Flüchtlingskindern aus-
einanderzusetzen. In diesem Abschnitt wird untersucht,
in welchem Umfang die Union Kinder ausreichend be-
rücksichtigt, wenn einer der oder beide Elternteile les-
bisch, schwul, bisexuell oder transgender (LSBT) sind.
Einem Überblick über die verschiedenen Arten der
Kind-Eltern-Beziehung, die in der Union anzutreffen
sind, folgt eine Übersicht über die Grundrechtsprinzi-
pien, die die Aktivitäten der EU auf diesem Gebiet lei-
ten sollten. Danach werden zwei Bereiche eingehend
beleuchtet, in denen die EU über Zuständigkeit verfügt
und in denen Kinder mit LSBT-Eltern bislang noch nicht
vollständig berücksichtigt wurden: das Einwanderungs-
recht und die gegenseitige Anerkennung von gericht-
lichen Entscheidungen und Urteilen in Bezug auf Kin-
der. Anschließend wird noch kurz auf die Situation an-
derer Familienmitglieder eingegangen.

(a) Kinder mit LSBT-Eltern

In der Vergangenheit war es eine durchaus gängige An-
nahme, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender-Personen gar keine Kinder hätten. Das dies
nicht stimmt, wird allgemein immer mehr anerkannt.
Manche Kinder haben leibliche Eltern, die lesbisch,
schwul, bisexuell oder transgender sind. Es gibt LSBT-

In diesem Ab-
schnitt wird unter-
sucht, in welchem
Umfang die Union
Kinder ausreichend
berücksichtigt,
wenn einer der
oder beide Eltern-
teile lesbisch,
schwul, bisexuell
oder transgender
(LSBT) sind. 

47Einen Überblick
bietet der Beitrag von
Euronet, CHARTE
4240/00 CONTRIB
113, 19. April 2000:
http://europeanchild
rensnetwork.gla.ac.uk/
Information/
Documents.htm. 
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Eltern, die in einer Beziehung mit dem anderen biolo-
gischen Elternteil des Kindes leben. Es ist aber auch
möglich, dass diese Beziehung gelöst worden ist.
Manchmal ist der andere biologische Elternteil an-
onym, zum Beispiel wenn eine Frau mithilfe von Re-
produktionstechnologien schwanger geworden ist. In
anderen Fällen wiederum kann es sein, dass ein biolo-
gischer Elternteil – oder beide – beschlossen hat, bei
der Erziehung des Kindes nicht als Elternteil aufzutre-
ten. Dies kann zum Beispiel bei Leihmutterschaft der
Fall sein. In vielen Fällen besteht keine biologische
Verbindung zwischen einem oder beiden Elternteilen
und dem Kind. Bei lesbischen Paaren ist oft eine der
Partnerinnen die leibliche Mutter des Kindes. Bei einer
Adoption kann – muss aber nicht – eine biologische
Verbindung zwischen dem Kind und den Adoptiveltern
bestehen. In manchen Staaten müssen Transgender-
Personen im Rahmen der Geschlechtsanpassung ihrer
operativen Sterilisation zustimmen, um ihre Möglich-
keit, biologische Eltern zu werden, auszuschalten. Es
ist paradox, dass selbst dort, wo nationales Recht die
Anerkennung der geänderten Geschlechtsidentität
einer Person vorsieht, dieses Recht erlischt, wenn ein
Transgender-Mann schwanger wird.

Die Biologie bestimmt nicht, wer tatsächlich die Eltern-
rolle in der Beziehung zu einem Kind wahrnimmt. In
der Beschwerde X, Y und Z gegen Vereinigtes König-
reich hatte der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte die Weigerung der britischen Behörden zu prü-
fen, einen Transgender-Mann als Vater eines Kindes
einzutragen, das seine Partnerin nach einer künstlichen
Befruchtung mit dem Samen eines Spenders geboren
hatte. Obwohl der Gerichtshof letztendlich zum Schluss
kam, dass diese Weigerung keine Verletzung der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention darstelle, akzep-

Die Biologie be-
stimmt nicht, wer
tatsächlich die
Elternrolle in der
Beziehung zu
einem Kind wahr-
nimmt.
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tierte er, dass der Mann, seine Partnerin und seine
Tochter eine Familie bilden:

X. war in den gesamten Prozess [der künstlichen In-
semination] eingebunden und tritt in jeder Hinsicht
seit ihrer Geburt als Z.s „Vater“ auf ... Unter diesen
Umständen geht der Gerichtshof davon aus, dass
die drei Beschwerdeführer durch tatsächliche Fami-
lienbande miteinander verbunden sind.48

LSBT-Personen werden oft daran gehindert, ihre Eltern-
rechte in vollem Umfang auszuüben. Die Rechtssache
Salgueiro da Silva Mouta gegen Portugal macht die
Schwierigkeiten deutlich, denen sich biologische LSBT-
Eltern gegenübersehen können: Dem Vater wurde von
den portugiesischen Gerichten wegen seiner Homose-
xualität das Sorgerecht über seine Tochter entzogen.49

Wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
der Folge feststellte, verstieß dies gegen Artikel 14
EMRK, da es sich hierbei um eine Diskriminierung auf-
grund der sexuellen Orientierung handelte.

LSBT-Eltern, die keine biologische Verbindung zu ihren
Kindern haben, sehen sich ebenfalls rechtlichen
Schwierigkeiten gegenüber. In der EU ist die Stiefkind-
Adoption durch gleichgeschlechtliche Eltern, bei der
verheiratete bzw. eingetragene PartnerInnen Kinder der
Partnerin/des Partners adoptieren können, nur in Dä-
nemark,50 den Niederlanden51 und Schweden52 erlaubt.
Die gemeinsame Adoption durch ein gleichgeschlecht-
liches Paar (wenn keiner der beiden Elternteile die leib-
liche Mutter oder der leibliche Vater ist) ist nur in
Schweden,53 den Niederlanden,54 England und Wales55

möglich.

48 X, Y und Z gg.
Vereinigtes Königreich
(1997) 24 EHRR 143,
Randnr. 37.
49 Salgueiro da Silva
Mouta gg. Portugal,
Beschwerde Nr.
33290/96, Urteil vom
21. December 1999;
vgl. Family Court Re-
porter, Nr. 1 (2001),
S. 653.
50 I. Lund-Andersen:
„The Danish Register-
ed Partnership Act,
1989: Has the Act
Meant a Change in
Attitudes?“, in R. Win-
temute und M. Ande-
næs (Hg.), s. Fußnote
12.
51 Waaldijk, s. Fuß-
note 12, S. 450.
52 Euro-Letter, Nr. 98
(2002), abrufbar
unter: www.steff.suite.
dk/eurolet/eur_98.pdf.
53 Ibid.
54 Waaldijk, s. Fuß-
note 12, S. 450.
55 Paragraph 144(4)
des Adoption and
Children Act 2002.

LSBT-Eltern, die
keine biologische
Verbindung zu
ihren Kindern
haben, sehen sich
ebenfalls recht-
lichen Schwierig-
keiten gegenüber.
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(b) Kinderrechte und EU-Recht

Erst seit kurzem werden die Rechte von Kindern im EU-
Recht verstärkt diskutiert. Dreh- und Angelpunkt war
zweifellos die Charta der Grundrechte der Europäischen
Union. Artikel 24 lautet:

1. Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die
Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind.
Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung
wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in
einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechen-
den Weise berücksichtigt.
2. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öf-
fentlicher oder privater Einrichtungen muss das
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
3. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige per-
sönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu bei-
den Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem
Wohl entgegen.

Die Charta greift zurück auf die Prinzipien der UN-Kon-
vention über die Rechte des Kindes, die von allen EU-
Mitglieds- und -Beitrittsstaaten unterzeichnet wurde.
Die Konvention aus 1989 hebt eingangs das Prinzip der
Nichtdiskriminierung hervor. Artikel 2(1) lautet:

Die Vertragsstaaten achten die in diesem Überein-
kommen festgelegten Rechte und gewährleisten sie
jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind
ohne jede Diskriminierung unabhängig von der
Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache,
der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen
Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der
Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, sei-
ner Eltern oder seines Vormunds.

Erst seit kurzem
werden die Rechte
von Kindern im EU-
Recht verstärkt dis-
kutiert.
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Zu dieser Bestimmung sind zwei Dinge anzumerken:
Erstens: Sie ist nicht erschöpfend, denn sie verbietet
„jede“ Diskriminierung. Das ist wichtig, denn obwohl
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität nicht
ausdrücklich erwähnt werden, stellen sie anerkannte
Diskriminierungsgründe dar (zumindest innerhalb der
EMRK und des EU-Rechts), von denen daher anzuneh-
men ist, dass sie in den Geltungsbereich dieser Be-
stimmung fallen. Zweitens: Es ist klar, dass Diskrimi-
nierung aus Gründen der sexuellen Orientierung oder
Geschlechtsidentität eines Elternteils oder des Vor-
munds des Kindes als mit der Konvention unvereinbar
anzusehen ist.

Die Charta und die UN-Konvention stellen die Grundla-
gen für eine Kinderrechts-Politik dar, die Kinder mit
LSBT-Eltern in vollem Umfang berücksichtigt. Eine solche
Politik sollte eindeutig von Nichtdiskriminierung, dem
Wohl des Kindes und der Sicherstellung des Rechts des
Kindes auf persönlichen Kontakt mit seinen Eltern be-
stimmt werden. Kinder sind dem EU-Recht dann am un-
mittelbarsten unterworfen, wenn sie Grenzen innerhalb
der EU oder deren Außengrenzen überschreiten wollen
oder wenn ihre Eltern in mehr als einem EU-Staat leben.
In den folgenden zwei Abschnitten wird bestehendes
EU-Recht in Hinblick darauf untersucht, wie effektiv es
die Grundrechte von Kindern achtet.

(c) Kinder und Einwanderung

In den meisten bestehenden Rechtsvorschriften der EU
ist das Freizügigkeitsrecht eines Kindes in Abhängigkeit
von einem erwachsenen Migranten bzw. einer erwach-
senen Migrantin geregelt.56 Noch ist unklar, ob sich
Kinder auf ein eigenständiges Recht auf Freizügigkeit
berufen können, das rein auf ihrem Status als EU-Bür-

Diskriminierung
aus Gründen der
sexuellen Orientie-
rung oder Ge-
schlechtsidentität
eines Elternteils
oder des Vormunds
des Kindes ist als
mit der Konvention
unvereinbar anzu-
sehen.

56 H. Stalford: „The
citizenship status of
children in the Euro-
pean Union“, in:
International Journal
of Children’s Rights,
Nr. 8 (2000).
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gerInnen beruht.57 Deshalb wird es für den Erhalt der
Familiengemeinschaft oftmals entscheidend sein, ob
die Eltern-Kind-Beziehung anerkannt wird oder nicht.
Mit der Verordnung Nr. 1612/68 wurden die grundle-
genden Bestimmungen für die Kinder von EU-Migran-
tInnen festgelegt. Bei einem Arbeitnehmer dürfen „sein
Ehegatte sowie die Verwandten in absteigender Linie,
die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt
gewährt wird“ Wohnung nehmen.58 Die Richtlinie defi-
niert den Begriff „Verwandte in absteigender Linie“
nicht näher, klar ist jedoch, dass leibliche Kinder von
ArbeitnehmerInnen und/oder deren EhegattInnen am
ehesten darunter fallen. Ein Kind als einen „Verwand-
ten in absteigender Linie“ zu betrachten könnte aller-
dings im einzelnen dann schwierig werden, wenn
der/die Arbeitnehmer/in rechtlich nicht für das Kind ver-
antwortlich ist. Diese Situation wird dadurch verschärft,
dass nicht verheiratete PartnerInnen von der Richtlinie
grundsätzlich ausgeschlossen sind – und damit auch
deren Kinder. Dies ist besonders problematisch, wenn
der/die nicht verheiratete Partner/in und dessen/deren
Kinder Drittstaatsangehörige sind und infolge dessen
über keinerlei eigenständiges Freizügigkeitsrecht verfü-
gen.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission, die Ver-
ordnung Nr. 1612/68 durch eine einzige Richtlinie über
das Recht auf Freizügigkeit von EU-BürgerInnen zu er-
setzen, sieht ein Nachzugsrecht für folgende Angehöri-
ge von EU-BürgerInnen vor, wenn diese sich in einem
anderen Mitgliedsstaat niederlassen:

(a) den Ehegatten;
(b) den ledigen Lebenspartner, sofern die Rechts-
vorschriften des Aufnahmemitgliedstaats die Gleich-
stellung unverheirateter und verheirateter Paare

57 Eine Argumenta-
tion zu diesem Zweck
müsste sich auf das
der Recht der EU-Bür-
gerInnen auf Freizü-
gigkeit in Art. 18 EG-
Vertrag stützen.
58 Artikel 10(1)(a).

Deshalb wird es für
den Erhalt der
Familiengemein-
schaft oftmals ent-
scheidend sein, ob
die Eltern-Kind-Be-
ziehung anerkannt
wird oder nicht. 
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59 Artikel 2(2),
KOM(2001) 257.
60 Entschließung vom
11. Februar 2003 über
KOM(2001) 257; Än-
derunganträge 17 und
18.

vorsehen und die darin vorgesehenen Bedingungen
erfüllt sind;
(c) die Verwandten in absteigender Linie des Uni-
onsbürgers und des  Ehegatten oder des ledigen Le-
benspartners gemäß Buchstabe b).59

Daraus ergibt sich klar, dass EU-BürgerInnen nur dann
das Recht haben werden, von ihren PartnerInnen, mit
denen sie nicht verheiratet sind, und deren Verwand-
ten in absteigender Linie begleitet zu werden, wenn sie
in einen EU-Staat übersiedeln, der gemäß nationalem
Recht unverheiratete und verheiratete PartnerInnen
gleichgestellt. Betrachten wir zum Beispiel den Fall
einer Französin, die mit ihrer kanadischen Partnerin zu-
sammenlebt, mit der sie gemeinsam zwei Kinder auf-
zieht, wobei aber die kanadische Partnerin die leibliche
Mutter der beiden Kinder ist. Wenn die Französin von
ihrem Arbeitgeber nach Griechenland versetzt wird, hat
sie gemäß Gemeinschaftsrecht kein Recht, ihre Partne-
rin oder die Kinder, die sie gemeinsam erziehen, im
Rahmen des Familiennachzugs nachkommen zu lassen.

Aus der Perspektive der Kinderrechte scheinen die vor-
geschlagenen Änderungen zur Verordnung Nr. 1612/68
weder das Kindeswohl an erste Stelle zu setzen, noch
achten sie zur Gänze das Recht des Kindes, nicht aus
Gründen der sexuellen Orientierung oder der Ge-
schlechtsidentität seiner Eltern diskriminiert zu werden.
Nach diesem Richtlinienvorschlag würde das Recht von
Kindern, bei beiden Elternteilen zu leben, davon ab-
hängen, ob die Eltern verheiratet sind bzw. in welches
Mitgliedsland sie übersiedeln. Bezeichnenderweise än-
derte das Europäische Parlament bei der ersten Lesung
diesen Aspekt des Vorschlags im Bemühen ab, alle Kin-
der eingetragener PartnerInnen und unverheirateter
PartnerInnen gemäß dem Prinzip der gegenseitigen
Anerkennung miteinzubeziehen.60
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Die Situation ist noch schwieriger für die Kinder un-
verheirateter Paare, die Drittstaatsangehörige sind. Der
geänderte Vorschlag der Kommission aus dem Jahr
2002 für eine Richtlinie des Rates betreffend das Recht
auf Familienzusammenführung befasst sich mit der Si-
tuation von Drittstaatsangehörigen, die sich legal in
der Union aufhalten.61 Verheiratete Paare würden dem-
nach das Recht haben, dass sich bei ihnen die „min-
derjährigen Kinder des Zusammenführenden und sei-
nes Ehegatten, einschließlich der Kinder, ... die adop-
tiert wurden,“ aufhalten.62 Im Gegensatz dazu soll es
den Mitgliedsstaaten überlassen bleiben, ob sie auch
„dem unverheirateten Partner aus einem Drittstaat, der
nachweislich mit dem Zusammenführenden in einer auf
Dauer angelegten Beziehung lebt, oder dem Dritt-
staatsangehörigen, der mit dem Zusammenführenden
eine eingetragene Lebenspartnerschaft führt ... sowie
den nicht verheirateten minderjährigen Kindern, ein-
schließlich der adoptierten Kinder“63 Einreise und Auf-
enthalt erlauben. In diesem Fall besteht ein großer
Unterschied zwischen der Situation der Kinder mit ver-
heirateten und solchen mit nicht verheirateten Eltern.
Erstere haben einen Rechtsanspruch darauf, bei ihren
Eltern innerhalb der Union zu leben, während letztere
vom Ermessen des jeweiligen Mitgliedsstaats abhängig
sind. Dies widerspricht der ausdrücklichen Anerken-
nung des Anspruchs eines jeden Kindes „auf regelmä-
ßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu
beiden Elternteilen“ durch die Charta der Grundrech-
te.64

Eine noch eklatantere Ungleichbehandlung findet sich
im EU-Asylrecht, speziell in der Richtlinie über Min-
destnormen für die Gewährung vorübergehenden
Schutzes.65 Menschen, die den Status vorübergehen-
den Schutzes genießen, haben das Recht, sich ge-
meinsam mit bestimmten Familienmitgliedern in der

61 KOM(2002) 225.
62 Ibid., Artikel
4(1)(b). Der Rat für
„Justiz und Inneres“
beschloss in seiner
Sitzung am 27./28.
Februar 2003, diese
Definition der Familie
zu übernehmen.
63 Ibid., Artikel 4(3).
64 Artikel 24(3).
65 Richtlinie 2001/55/
EG. ABl. L 212 vom
07.08.2001, S. 12
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Union aufzuhalten. In Bezug auf Kinder sieht Artikel
15(1)(a) der Richtlinie das Recht auf Familienzusam-
menführung für „die minderjährigen ledigen Kinder des
Bürgen oder seines Ehegatten, gleichgültig, ob es sich
um ehelich oder außerehelich geborene oder adoptier-
te Kinder handelt“ vor. Daraus resultiert eine diskrimi-
nierende Unterscheidung zwischen den Kindern nicht
verheirateter Paare und den Kindern verheirateter
Paare. Während die Kinder verheirateter Paare ge-
schützt sind, gleichgültig, ob sie vor oder nach der Hei-
rat des Paares geboren wurden, wird keine Vorsorge
für Kinder getroffen, deren Eltern noch nicht verheira-
tet sind. Die eklatante Diskriminierung, die in dieser
Richtlinie enthalten ist, verstößt vermutlich gegen Arti-
kel 8 (das Recht auf Achtung des Familienlebens) und
Artikel 14 (das Diskriminierungsverbot) der EMRK. In
der Sache Marckx gegen Belgien hob der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte die Verpflichtung aller
Staaten hervor, sicherzustellen, dass außerehelich ge-
borene Kinder nicht diskriminiert werden.66

Zugleich ist diese Richtlinie über Mindestnormen für
die Gewährung vorübergehenden Schutzes in anderer
Hinsicht positiv zu bewerten. Artikel 15(4) hält die Mit-
gliedsstaaten dazu an, bei der Anwendung der Norm
„das Wohl des Kindes zu berücksichtigen“. Erwäh-
nenswert ist ebenfalls, dass sowohl diese Richtlinie als
auch die vorgeschlagene Richtlinie über die Familien-
zusammenführung die ausdrückliche Miteinbeziehung
von adoptierten Kindern sicherstellen will (wenn auch
nur von jenen, deren Eltern verheiratet sind). Im
Gegensatz dazu nimmt die vorgeschlagene Richtlinie
über die Freizügigkeit von EU-BürgerInnen keinen di-
rekten Bezug auf adoptierte Kinder. Obwohl angenom-
men werden kann, dass sie im Begriff „Verwandte in
absteigender Linie“ enthalten sind, wäre eine explizite
Erwähnung zur Klarstellung in diesem Punkt dienlich.

66 (1979) 2 EHRR
330, Randnr. 34.
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(d) Die grenzüberschreitende Anerkennung von
gerichtlichen Entscheidungen und Urteilen,
die Kinder betreffen

Als weitere Folge der zunehmenden Mobilität innerhalb
der Europäischen Union kommt es vermehrt dazu, dass
die Eltern eines Kindes sich in verschiedenen Mit-
gliedsstaaten aufhalten. Solche Fälle werfen potenziell
schwierige Fragen auf, wenn sich die Eltern hinsichtlich
des Sorgerechts und des Unterhalts für das Kind nicht
einigen können. Es fällt gegenwärtig nicht in die Kom-
petenz der EU, harmonisierte rechtliche Bestimmungen
zu diesen Aspekten des Familienrechts einzuführen.
Aber laut Artikel 61(c) EG-Vertrag hat der Rat zum Auf-
bau des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts „Maßnahmen im Bereich der justiziellen Zu-
sammenarbeit in Zivilsachen“ zu erlassen. Artikel 65
EGV führt aus, dass diese Maßnahmen die Zusammen-
arbeit zwischen Gerichten, besonders bei der „Aner-
kennung und Vollstreckung gerichtlicher und außerge-
richtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen“ miteinschließen. Die Union legte zunächst klare-
re Regeln dafür fest, welches Gericht für Angelegenhei-
ten in Zusammenhang mit der Scheidung, Trennung
und Auflösung der Ehe sowie der „elterlichen Verant-
wortung für ein gemeinsames Kind der beiden Ehegat-
ten“67 zuständig ist. Aus der Perspektive von Kindern
mit LSBT-Eltern, von denen viele vom Anwendungsbe-
reich dieser Verordnung nicht erfasst werden, war sie
offenkundig enttäuschend. Deshalb ist es erfreulich,
dass die Europäische Kommission in der Folge eine
neue Verordnung vorgeschlagen hat, die Kinder sowohl
von verheirateten als auch von nicht verheirateten Paa-
ren erfasst.

Der neue Kommissionsvorschlag würde bestimmen,
welches Gericht für Verfahren in Bezug auf „die Zuwei-

67 Artikel 3(1) der
Verordnung 1347/
2000/EG des Rates
über die Zuständig-
keit und die Anerken-
nung und Vollstre-
ckung von Entschei-
dungen in Ehesachen
und in Verfahren be-
treffend die elterliche
Verantwortung für
die gemeinsamen
Kinder der Ehegat-
ten. ABl. L 160
(2001), S. 19.
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sung, die Ausübung, die vollständige oder teilweise
Entziehung der elterlichen Verantwortung sowie deren
Übertragung“ zuständig ist, wenn die Eltern in zwei
verschiedenen Mitgliedsstaaten ansässig sind.68 Außer-
dem legt er die Vorschriften für die grenzüberschrei-
tende Vollstreckung solcher Entscheidungen fest – um
beispielsweise sicherzustellen, dass eine in Frankreich
gefällte Entscheidung betreffend das Sorgerecht über
ein Kind in Deutschland vollstreckt werden kann. Dies
ist speziell für solche Fälle gedacht, in denen ein El-
ternteil ein Kind in einen anderen EU-Staat bringt und
dann die Durchsetzung der gerichtlichen Entscheidung
aus dem anderen EU-Staat zu vereiteln sucht. Die Ver-
ordnung erfasst jedoch keine Unterhaltsfragen und sie
wird nicht für Dänemark gelten.

Aus LSBT-Sicht ist zu begrüßen, dass die vorgeschla-
gene Verordnung eingangs die kinderrechtlichen
Grundsätze der EU-Charta anführt.69 Laut Artikel 28
der Verordnung können die Gerichte sich nur dann
weigern, eine von einem Gericht eines anderen Lan-
des gefällte Entscheidung anzuerkennen, „wenn die
Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public)
des Mitgliedstaats, in dem sie beantragt wird, offen-
sichtlich widerspricht, wobei das Wohl des Kindes zu
berücksichtigen ist”.70 Es gibt zwei Situationen, in
denen dies in Verfahren, die LSBT-Eltern betreffen, re-
levant sein könnte. Zum einen, wenn einem LSBT-El-
ternteil das Sorge- oder Besuchsrecht zugesprochen
würde, ein Gericht in einem anderen Land die Aner-
kennung dieser Entscheidung aber aus Gründen der
öffentlichen Ordnung verweigerte. Das Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der
Sache Salgueiro bildet indes eine starke Argumenta-
tionsgrundlage dafür, dass keine diskriminierenden
Gründe als gerechtfertigte „Ordre-Public“-Ausnahmen
ins Treffen geführt werden dürfen, um die Anerken-

68 Artikel 1 im Vor-
schlag der EU-Kom-
mission für eine Ver-
ordnung des Rates
über die Zuständig-
keit und die Anerken-
nung und Vollstre-
ckung von Entschei-
dungen in Ehesachen
und in Verfahren be-
treffend die elterliche
Verantwortung zur
Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr.
1347/2000 und zur
Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 44/
2001 in Bezug auf
Unterhaltssachen
KOM (2002) 222.
69 Ibid., Artikel 3
und 4. 
70 Ibid., Art. 28(a).
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nung eines Gerichtsurteils eines anderen Staats abzu-
lehnen.

Eine andere Situation könnte sich ergeben, würde die
Entscheidung über das Sorgerecht für das Kind in
einem Staat aufgrund der sexuellen Orientierung oder
Geschlechtsidentität eines Elternteils nachteilig beein-
flusst. Könnte ein Gerichtshof in einem anderen Staat
sich dann weigern, ein diskriminierendes Urteil anzuer-
kennen? Es ließe sich argumentieren, dass eine derar-
tige Diskriminierung unvereinbar mit der EMRK und
damit ein legitimer „Ordre-Public“-Grund wäre, die Ent-
scheidung nicht zu vollstrecken. Gleichzeitig ist jedoch
Artikel 31 der vorgeschlagenen Verordnung zu beach-
ten, der besagt, dass „eine Entscheidung keinesfalls in
der Sache selbst nachgeprüft werden darf“. Dies zeigt
die Grenzen der Verordnung auf. Sie soll nicht die Vor-
schriften harmonisieren, nach denen in den einzelnen
Mitgliedsstaaten Entscheidungen über das Sorgerecht
für Kinder getroffen werden, sondern einfach nur As-
pekte der Rechtsprechung und der grenzüberschreiten-
den Vollstreckung koordinieren. Dennoch könnte dies
zu Spannungen führen, bedenkt man die Vielfalt der
einzelstaatlichen Gesetze bezüglich der Anerkennung
von LSBT-Eltern.

Obwohl die Verordnung einen ersten Schritt in Rich-
tung gleicher Schutz für Kinder nicht verheirateter
Paare macht, wird den besonderen Gegebenheiten, mit
denen Kinder mit LSBT-Eltern konfrontiert sind, nur
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies geht am deut-
lichsten aus dem Formblatt hervor, das bei der Bear-
beitung gerichtlicher Entscheidungen aufgrund dieser
Verordnung auszufüllen ist. Unter „Träger der elter-
lichen Verantwortung“ sieht das Formular nur Einträge
vor für „Mutter“, „Vater“ und „andere“.71 Das offizielle
Formular sieht nicht vor, dass ein Kind zwei Mütter

Eine andere Situa-
tion könnte sich er-
geben, würde die
Entscheidung über
das Sorgerecht für
das Kind in einem
Staat aufgrund der
sexuellen Orientie-
rung oder Ge-
schlechtsidentität
eines Elternteils
nachteilig beein-
flusst.
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oder zwei Väter haben könnte, auch wenn das in den
Niederlanden, Schweden, England und Wales bereits
rechtlich möglich ist. Ein verwandtes Thema ist die
Möglichkeit für Kinder mit Transgender-Eltern, nach Än-
derung des Geschlechts eines Elternteils ihre Geburts-
urkunde entsprechend ändern zu lassen, um anzuer-
kennen, dass beide Elternteile nunmehr das gleiche
Geschlecht haben.

(e) Andere Familienmitglieder

Schließlich darf nicht übersehen werden, dass die
Schwierigkeiten, auf die Kinder wegen des Nichtvor-
handenseins einer gesetzlich anerkannten Beziehung
stoßen, auch andere Familienmitglieder betreffen kön-
nen, und zwar eine Vielzahl möglicher Verwandter – El-
tern, Geschwister usw. Zum Beispiel müssen sich Per-
sonen, die sich einer Geschlechtsanpassung unterzie-
hen wollen, in den meisten EU-Staaten vorher von
ihrem Ehepartner bzw. ihrer Ehepartnerin scheiden las-
sen.72 Auch wenn die rechtliche Beziehung zwischen
den beiden beendet worden ist, kann die emotionale
Bindung weiterbestehen. Momentan kennt das EU-
Recht in Bezug auf Freizügigkeit (neben EhegattInnen
und Kindern) nur zwei Kategorien von Familienangehö-
rigen. Artikel 10(1)(b) der Verordnung 1612/68 erlaubt
die Zusammenführung mit „Verwandten des Arbeitneh-
mers und seines Ehegatten in aufsteigender Linie,
denen er Unterhalt gewährt“. Deshalb sind die Eltern
beider Ehegatten eindeutig erfasst, nicht jedoch die El-
tern eines nicht verheirateten Partners bzw. einer nicht
verheirateten Partnerin. Für den Aufnahmestaat besteht
keine Verpflichtung, andere Verwandte zuzulassen,
allerdings besagt Artikel 10(2): „Die Mitgliedstaaten be-
günstigen den Zugang aller nicht in Absatz 1 genann-
ten Familienangehörigen, denen der betreffende Ar-

71 Ibid., Anhang V.
72 Vgl. zum Beispiel
Sheffield und Hors-
ham gg. Vereinigtes
Königreich, Be-
schwerden Nr.
22985/93 und Nr.
23390/94, Urteil des
Europäischen Ge-
richtshofs für Men-
schenrechte vom 30.
Juli 1998, Randnum-
mer 15.
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beitnehmer Unterhalt gewährt oder mit denen er im
Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft lebt.“ Hierbei
handelt es sich jedoch um eine Ermessenssache. Dem
Mitgliedsstaat wird nicht zwingend die Verpflichtung
auferlegt, andere Familienmitglieder aufzunehmen. In
Anbetracht der Vielfalt der Familienstrukturen, wie sie
in diesem Papier beschrieben werden, gibt es gute
Gründe dafür, die momentane rechtliche Stellung von
Familienangehörigen im EU-Recht zu verbessern.

In Anbetracht der
Vielfalt der Famili-
enstrukturen gibt
es gute Gründe
dafür, die momen-
tane rechtliche
Stellung von Fami-
lienangehörigen im
EU-Recht zu ver-
bessern.
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5. Zusammenfassung

Viele Aspekte des Familienrechts fallen weiterhin in die
rechtliche Kompetenz der Mitgliedsstaaten und können
von der Europäischen Union nicht geändert werden.
Wie jedoch in diesem Grundsatzpapier gezeigt wird,
wirkt sich EU-Recht zunehmend auf Fragen aus, die mit
PartnerInnenschaften, Kindern und Familien in Zu-
sammenhang stehen. Der Union obliegt die Verpflich-
tung, dafür zu sorgen, dass es in den in ihre Zustän-
digkeit fallenden Bereiche zu keinen Diskriminierungen
aus Gründen der sexuellen Orientierung oder der Ge-
schlechtsidentität kommt. Zudem ist es unerlässlich,
dass die gegenwärtig auf nationaler Ebene im Familien-
recht stattfindenden Veränderungen und insbesondere
neue Rechtsinstitute, wie die Eingetragene PartnerIn-
nenschaft, im EU-Recht Berücksichtigung finden.

Die allgemeinen Menschenrechtsprinzipien geben wich-
tige Orientierungshilfen auf diesem Gebiet. Der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte hat Maßstäbe
für die Nichtdiskriminierung in Bereichen wie dem Sor-
gerecht über Kinder und dem Zugang zur Ehe für Trans-
gender-Personen gesetzt. Auch die EU-Charta enthält
Normen, die positiv angewandt werden können, nicht
zuletzt in Hinblick auf die Rechte von Kindern. Den-
noch bleibt der vage Status, der im EU-Recht der Ga-
rantie der Menschenrechte zukommt, weiterhin eine
grundlegende Schwäche. Die Aufnahme der EU-Charta
in die Gründungsverträge sowie der Beitritt der EU zur
Europäischen Menschenrechtskonvention sind wesent-
liche Voraussetzungen dafür, die Nichtdiskriminierung
von PartnerInnenschaften, Kindern und Familien sicher-
zustellen.
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6. Empfehlungen

An die Mitgliedsstaaten und Beitrittsländer

▼ Alle Staaten sollten ihre nationalen Gesetze und
politischen Rahmenbedingungen überarbeiten, um jeg-
liche Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orien-
tierung oder Geschlechtsidentität zu beseitigen. Insbe-
sondere sollten alle Mitgliedsstaaten jeglicher Diskri-
minierung in Bezug auf Ehe, PartnerInnenschaft, Adop-
tion und elterliche Verantwortung ein Ende setzen.

▼ Alle Staaten sollten gemäß der Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der
Beschwerde Goodwin gegen Vereinigtes Königreich un-
verzüglich alle noch bestehenden Einschränkungen bei
Transgender-Ehen abschaffen.

▼ Kein Staat sollte Transgender-Personen dazu zwin-
gen, sich als Voraussetzung für die Anerkennung ihrer
Geschlechtsidentität von ihren EhegattInnen scheiden
zu lassen.

An die Europäische Union:

Allgemeine Empfehlungen

▼ Die Union sollte die Charta der Grundrechte rechts-
verbindlich machen, indem sie deren Bestimmungen in
die Gründungsverträge der EU aufnimmt.

▼ Die Union sollte der Europäischen Menschenrechts-
konvention beitreten.

▼ Bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften und
Politiken sowie bei der Überarbeitung bestehender
Maßnahmen sollte die Union stets eine umfassende
Definition der Familie zugrunde legen, die der Vielfalt
der Familienformen gerecht wird.
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Empfehlungen betreffend die Rechte von PartnerInnen

▼ Von der EU gewährte Rechte sollten nicht auf ver-
heiratete PartnerInnen beschränkt, sondern auf nach
einzelstaatlichem Recht anerkannte PartnerInnen sowie
auf durch das Bestehen einer dauerhaften Beziehung
ausgewiesene Lebensgemeinschaften ausgedehnt wer-
den.

▼ Jede in einem Mitgliedsstaat rechtmäßig verheira-
tete Person sollte im Sinne des EU-Rechts als verhei-
ratet gelten.

▼ Als ersten Schritt sollten sich die Mitgliedsstaaten
dazu verpflichten, das Recht auf Einreise, Niederlas-
sung und Arbeit jedem Paar zu gewähren, dessen Part-
nerInnenschaft in seinem Herkunftsland rechtlich aner-
kannt ist. 

▼ Die Kommission sollte eine umfassende Studie
über die einzelstaatlichen familienrechtlichen Bestim-
mungen durchführen, um alle Fragen, die EU-Recht und
-Politik berühren, zu identifizieren.

▼ Die EU-Institutionen sollten die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedsstaaten zur Koordinierung be-
stehender und zukünftiger einzelstaatlicher PartnerIn-
nenschaftsgesetze unterstützen.
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Empfehlungen betreffend die Rechte von Kindern und
anderen Familienmitgliedern

▼ Sämtliche Kinder betreffende Maßnahmen sollten
vom Kindeswohl geleitet sein und die Nichtdiskrimi-
nierung von Eltern aufgrund der sexuellen Orientierung
und Geschlechtsidentität sicherstellen.

▼ EU-Recht sollte Kinder gleich behandeln, unabhän-
gig davon, ob:

● ihre Eltern verheiratet sind oder waren; 
● sie adoptiert sind; 
● sie eine biologische Beziehung zu ihren Eltern

haben.

▼ Das EU-Recht sollte die Möglichkeit berücksichti-
gen, dass ein Kind mehr als zwei Elternteile oder zwei
Elternteile des gleichen Geschlechts hat.

▼ Definitionen von Familie im EU-Recht sollten auf
der gesellschaftlichen und emotionalen Realität von Fa-
milienbindungen und nicht nur auf den Familienmodel-
len beruhen, denen in innerstaatlichen Gesetzen recht-
liche Anerkennung zuteil geworden ist.

▼ Zu diesem Zweck sollte das Recht auf Freizügigkeit
innerhalb der EU sowie das Recht auf Familienzu-
sammenführung für Drittstaatsangehörige ausgeweitet
werden auf: 

● alle Kinder, für die der/die Migrant/in die elter-
liche Verantwortung teilt;

● alle Kinder des Ehegatten/der Ehegattin, des
eingetragenen Partners/der eingetragenen Part-
nerin bzw. des Lebensgefährten/der Lebensge-
fährtin des Migranten/der Migrantin; 

● jede/n andere/n Familienangehörige/n, der/die
von MigrantInnen oder deren EhepartnerInnen,
eingetragenen PartnerInnen oder unverheirate-
ten PartnerInnen abhängig ist.
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Ehe, PartnerInnenschaft oder Elternschaft sind bisher als
Angelegenheiten behandelt worden, die in die Gesetzge-
bungskompetenz der Mitgliedsstaaten fallen und daher
außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Europäischen
Union liegen. Diese Situation ändert sich jedoch zur Zeit
sehr rasch. Die Grenzen zwischen den Kompetenzen der
Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union haben sich
im Lauf der Zeit allmählich verwischt. Die Union setzt
sich heute durch ihre Politik in zahlreichen Bereichen,
wie z. B. Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsvorsorge
und Wohnen etwa für die Förderung der sozialen Einglie-
derung ein. Zudem hat die Schaffung des „Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ eine viel stärkere
Beteiligung der Union an der Koordinierung der einzelnen
zivilrechtlichen Systeme, einschließlich des Familien-
rechts, erforderlich gemacht. 

Dieses Grundsatzpapier untersucht, wie sich verschiedene
Aspekte des EU-Rechts auf einzelstaatliche Bestimmun-
gen auswirken, die sich auf den „persönlichen Status“,
d. h. den Familienstand im weitesten Sinne beziehen.
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